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§ 9 FSPV Zeugnis

FSPV - Forstliche Staatsprufungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Prufungssenat hat Prifungskandidaten, die die Prifung bestanden haben, ein Zeugnis gemaRAnlage 2
oder 3 auszustellen. Das Zeugnis hat den Tag anzuflhren, an dem die Prifung abgeschlossen wurde, sowie die
Gesamtbeurteilung der Leistungen des Prifungskandidaten zu enthalten und muss vom Vorsitzenden und den
anderen Mitgliedern des Prifungssenates unterfertigt sein.

2. (2)Der Vorsitzende hat Prufungskandidaten, die die Prifung nicht bestanden haben, schriftlich hievon in Kenntnis
zu setzen.

3. (3)Im Zeugnis Uber die mit Erfolg abgelegte Wiederholungsprifung & 8 Abs. 7) darf die Tatsache der
Wiederholung der Prifung nicht ersichtlich gemacht werden. Als Priifungstag ist im Zeugnis der Tag einzutragen,

an dem die Wiederholungsprifung abgeschlossen wurde.

In Kraft seit 01.04.2007 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fspv/paragraf/8
file:///

	§ 9 FSPV Zeugnis
	FSPV - Forstliche Staatsprüfungsverordnung


